
''] ,? 2 t^j

/  )J{

l l .  Anderung

der

Rie ht ! in ien

gemäß Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2000 fur die Vergabe von städtischen
Grundstucken zu einer Bebauung mit  Famil ienheimen gemäß Stadtratsbeschluss
vorn 24.02.1997 in der Fassung der l. Anderung gtemäß Stadtratsbeschluss vom
26 .08 .1  999  r
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Eine Weiterveräußerung von unbebauten oder bebauten Teilen aus dem erworbenen
Grundstuck bedarf innerhalb der ersten 5 Jahre nach Vertragsabschluss der Zustimmung
der Stadt Bad Driburg.

Der Käufer verpfl ichtet sich, bei einer Veräußerung innerhalb eines Zeitraumes von
5 Jahren bezogen auf den Grund und Boden den Differenzbetrag zwischen dem Einstands-
preis und einem dann ezielten etwaigen Weiterverkaufsmehrerlöses bzw. dem dann auf
Kosten des Käufers dr.irch Gutachten des Gutachterausschusses des Kreises Höxter
ermittelten etwaigen höheren Verkehrswertes nachzuentrichten. Daruber hinaus werden
gewährte Kindernachlässe auf den Kaufpreis zuruckerstattet. In diesem Zusammenhang
verpfl ichtet sich der Käufer weiter, der Stadt Bad Driburg zeitnah die Veräußerung
mitzuteilen.

Bad Driburg, 27 .06.2000
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Karl-Heinz Menne
Bürgermeister


